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Mit der im Betreff genannten Mail wird über die 16. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Gemeinde Wenningstedt-Braderup informiert. Wesentliches Planungsziel ist die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines Feuerwehrgerä-
tehauses. Dafür ist die Darstellung einer Gemeinbedarfsfläche „Feuerwehr“ vorgesehen. 
Der räumliche Geltungsbereich der Planung umfasst ca. 0,4 ha und befindet sich östlich 
der Straße „Osterweg“ und westlich der Straße L24 zwischen den östlichen Verlängerun-
gen von Norder Wung und Süder Wung.  
 
Zu dem Planungsvorhaben der Gemeinde Wenningstedt-Braderup  wird auf der Grund-
lage der vorgelegten Planunterlagen aus landes- und regionalplanerischer Sicht wie folgt 
Stellung genommen: 
 
Die im Zuge einer solchen Bauleitplanung maßgeblichen Ziele, Grundsätze und sonstigen 
Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich insbesondere aus dem Landesentwick-
lungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 vom 25.11.2021 (LEP-VO 2021, 
GVOBl. Schl.-H. 2021 Seite 1409) – LEP-Fortschreibung 2021 – sowie dem Regional-
plan für den Planungsraum V (Amtsbl. Schl.-H. 2002 Seite 747) – RPl V. Darüber hinaus 
ist die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein 2010 Kapitel 
4.5.1 (Windenergie an Land) vom 06.10.2020 (LEP-Teilfortschreibung-VO, GVOBl. Schl.-
H. Seite 739) – LEP Wind – maßgeblich. 
 
Die Planung sollte bereits im Jahr 2022 über ein Verfahren nach 13a BauGB im Rahmen 
der 5. Änderung des B-Plans Nr. 2 umgesetzt werden. Auf die Stellungnahme vom 
07.11.2022 wird daher noch einmal verwiesen.  
 
Das Anliegen der Gemeinde, einen notwendigen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses 
zu realisieren, um den heutigen Standards der Feuerwehr und den Bedürfnissen der frei-
willigen Einsatzkräfte gerecht zu werden, kann nachvollzogen werden.  
 
Es ist jedoch der Vorrang der Innenentwicklung gemäß Kapitel 3.9 Abs. 4 LEP-Fortschrei-
bung 2021 zu beachten. Folglich ist in den Unterlagen die Prüfung von potenziell geeigne-
ten Flächen im Innenbereich genauer darzulegen, bevor eine nicht vorbelastete Außenbe-
reichsfläche in Anspruch genommen wird. Diesbezüglich wird auf die Hinweise des Refe-
rates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht verwiesen. 
 
Darüber hinaus sollte die Verträglichkeit von Wohnnutzung und Feuerwehrstandort darge-
legt werden.  
 
Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass keine grundsätzlichen Bedenken gegen das 
Vorhaben bestehen und voraussichtlich keine landesplanerischen Ziele entgegenstehen. 
Die o. g. Aspekte sind im weiteren Verfahren zu berücksichtigen; ich behalte mir daher 
eine ergänzende Stellungnahme im weiteren Verfahren vor.  
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift 
einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über die För-
derungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen Stellungnahme 
nicht verbunden. 
 




